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Einleitung

„Alle auf das Recht anderer Menschen bezogenen 
Handlungen, deren Maxime sich nicht mit der Publi-
zität verträgt, sind unrecht.“1

I. Digitale Transformation:  
Von E-Justice zu Open Data in der Justiz?!

Die Justiz befindet sich in einem Wandel, dessen Tragweite sie derzeit 
vielfach noch nicht absieht. Was die Justiz für Recht befindet, ist Recht, aber 
nicht immer richtig. Kritik erfährt sie zumeist nur aus den eigenen Reihen in 
Form des Instanzenzuges. Ansonsten steht über der Justiz nur der viel zitierte 
blaue Himmel.2 Dass Richter3 aufgrund der richterlichen Unabhängigkeit frei 
in ihren Entscheidungen und nur dem Gesetz unterworfen sind, ist zweifellos 
eine der wichtigsten Errungenschaften im demokratischen Rechtsstaat, sakro-
sankt ist richterliche Rechtsfindung und Rechtsprechung damit aber keines-
wegs. Vielfach wird die Justiz als nicht mehr zeitgemäße Schlichtungsstelle 
bürgerlicher Streitigkeiten angesehen. Einerseits agiert sie auch aufgrund der 
komplexen Rechtslage für Bürger „unverständlich“ und ihr gelingt es teil-
weise nicht, dem Bürger die Entscheidung zu vermitteln. Andererseits wird 
ihr die Kompetenz in manchen Rechtsgebieten abgesprochen und ihre lang-
same Reaktionsgeschwindigkeit bemängelt, so dass große Konzerne ihre 
Streitigkeiten immer häufiger vor Schiedsgerichten austragen.4 Während die 
Justiz nämlich noch auf den umfassend einsetzbaren Richter setzt, speziali-
sieren sich Anwälte sowie Legal Tech-Unternehmen immer weiter.5

1 Kant, Zum ewigen Frieden, Anh. II, S. 93.
2 Der blaue Himmel diente Jahrhunderte lang als (indirekte) Gottesmetapher; siehe 

Schuth, Die Farbe Blau, S. 55. Früher wurde dieses Bild in der Rechtswissenschaft 
auch genutzt, um das Stattfinden von (Gerichts-)Verhandlungen in der Öffentlichkeit 
aufzuzeigen; Maurer, Geschichte der Fronhöfe, der Bauernhöfe und der Hofverfas-
sung in Deutschland, S. 214.

3 Aus Gründen der Lesbarkeit und Vereinfachung wird in der folgenden Arbeit nur 
die männliche Form bestimmter Termini verwendet. Die jeweiligen Begriffe gelten 
jedoch in der männlichen und weiblichen Form entsprechend.

4 Vgl.	 http: /  / www.disarb.org / de / 39 / content / statistik-id51;	 Brosius-Gersdorf, 
VVDStRL Band 74 (2015), S. 171 ff.

5 Dies wird an den verschiedenen Fachanwaltslehrgängen deutlich. Siehe zu dieser 
Thematik Kapitel 3 C. I.
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Hinzukommt, dass die Informationstechnologie in der Gesellschaft eine 
ganz andere Erwartungshaltung erzeugt hat, die die staatliche Wirklichkeit 
derzeit noch nicht erfüllen kann. So gibt es Geschäftsmodelle im Internet, die 
Betroffenen bei Bahn-6 oder Flugverspätungen7 unmittelbar helfen und sich 
hierfür beispielsweise die Ansprüche gegen die Auszahlung eines festgesetz-
ten Anteils der Entschädigungssumme abtreten lassen. Diese Unternehmen 
werben mit einer unkomplizierten, schnellen, verbraucherfreundlichen Lö-
sung. Dies stellt zumeist das genaue Gegenteil gerichtlicher Verfahren dar. 
Vor den Amtsgerichten waren im Jahr 2016 zivilgerichtliche Verfahren im 
Bundesdurchschnitt 4,9 Monate anhängig; endeten diese durch streitiges Ur-
teil verlängerte sich die Verfahrensdauer auf 7,7 Monate.8 Wurde hingegen 
ein Landgericht in Zivilsachen in der ersten Instanz angerufen, dauerte ein 
Verfahren durchschnittlich 9,8 Monate und bei Beendigung durch streitiges 
Urteil 15,0 Monate.9 Legten die Verfahrensbeteiligten Rechtsmittel ein, ver-
längerte sich die Verfahrensdauer noch einmal deutlich.10 Bei den Verwal-
tungsgerichten dauerte ein erstinstanzliches Hauptsacheverfahren in Deutsch-
land, welches mit einem Urteil abschließt, durchschnittlich 11,4 Monate, bei 
der Geltendmachung des vorläufigen Rechtsschutzes betrug die Verfahrens-
dauer immer noch 1,5 Monate.11 

Zwar kann die Länge der Verfahren nicht alleine in die Verantwortung der 
Gerichte gelegt werden. Sie liegt teilweise auch in der Sphäre der Prozess-
parteien, Gutachter sowie (abwesenden) Zeugen begründet. Dennoch erkennt 
auch der Gesetzgeber einen umfassenden Modernisierungsbedarf bei den 
Gerichten, der nunmehr durch die E-Justice-Gesetzgebung eingeläutet wird. 
Durch die Einführung der elektronischen Akte im Jahr 2018 erlebt die Justiz 
einen ersten Kulturwandel.12 Diese Digitalisierung aller zuvor papiergebun-
denen Unterlagen verändert die (elektronische) Aktenführung und formali-

6 www.zug-erstattung.de.
7 Vgl. u. a. www.flightright.de; www.wirkaufendeinenflug.de; www.euflight.de.
8 Zivilgerichte – Fachserie 10 Reihe 2.1 – 2016 des statistischen Bundesamtes 

S.	26;	 abrufbar	 unter	 https: /  / www.destatis.de / DE / Publikationen / Thematisch / Rechts 
pflege / GerichtePersonal / Zivilgerichte2100210167004.pdf?__blob=publicationFile.

9 Zivilgerichte – Fachserie 10 Reihe 2.1 – 2016 des statistischen Bundesamtes 
S.	56;	 abrufbar	 unter	 https: /  / www.destatis.de / DE / Publikationen / Thematisch / Rechts 
pflege / GerichtePersonal / Zivilgerichte2100210167004.pdf?__blob=publicationFile.

10 Zivilgerichte – Fachserie 10 Reihe 2.1 – 2015 des statistischen Bundesamtes 
S.	76,	 102;	 abrufbar	 unter	 https: /  / www.destatis.de / DE / Publikationen / Thematisch /  
Rechtspflege / GerichtePersonal / Zivilgerichte2100210167004.pdf?__blob=publication 
File.

11 Fachserie 10 Reihe 2.4 – 2016 des statistischen Bundesamtes S. 24, 46; abrufbar 
unter	 https: /  / www.destatis.de / DE / Publikationen / Thematisch / Rechtspflege / Gerichte 
Personal / Verwaltungsgerichte2100240167004.pdf?__blob=publicationFile.

12 http: /  / www.sueddeutsche.de / digital / akte-e-vom-stapel-lassen-1.3061120.
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siert die richterliche Arbeitsweise. Aufgrund dessen wird die elektronische 
Akte teilweise kritisch von Richtern bewertet.13 Dies auch deshalb, weil nach 
deren Verständnis der richterlichen Unabhängigkeit die Unterstützung bei 
Schriftsätzen und die Abnahme (verwaltungs-)organisatorischer Tätigkeiten 
durch Geschäftsstellenbeschäftigte selbstverständlich erscheint.14 Neben der 
Modernisierung des Arbeitsalltags der Justizbediensteten und einer damit 
einhergehenden Veränderung des Kommunikationsverhaltens mit und zwi-
schen den Gerichten sowie der justizbezogenen Arbeitsabläufe ist derzeit al-
lerdings kaum eine weitergehende Öffnung der Justiz vorgesehen. Durch die 
flächendeckende Einführung der elektronischen Akte und weiterer Reformen 
durch das „E-Justice-Gesetz“15 ist jedoch der Grundstein für einen umfassen-
den Wandel in der Justiz gelegt. Der Einsatz der Informationstechnologie im 
Justizalltag kann nämlich nicht nur die Arbeitsweise der Gerichte moderni-
sieren und stellt damit ein fortschrittliches Arbeitsmittel dar. Vielmehr kann 
das Internet durch die bereits vorhandenen maschinenlesbaren Informationen 
als Informationsmedium von der Justiz genutzt werden, um staatliche Pro-
zesse öffentlicher und transparenter zu gestalten und gleichzeitig neue Infor-
mationswege zu schaffen. Die Informationstechnik ist nämlich auch ein Ins-
trument, das die Erweiterung von Öffentlichkeit ermöglicht. Diese Dimension 
technischer Einbindungen wird vielfach übersehen und daher im Rahmen 
dieser Arbeit beleuchtet. Der Einsatz der Informationstechnologie stellt nicht 
nur ein Mittel zur Veröffentlichung von Informationen dar, sondern verändert 
auch unser Staatsverständnis.16 

Die marginalen Änderungen durch § 169 Abs. 2 GVG17, die eine Übertra-
gung von Bild- und Tonaufnahmen der Urteilsverkündung vor dem Bundes-

13 Pilotprojekte zeigen hingegen, dass die elektronische Akte gut funktionieren 
soll, vgl. Sczech, DRiZ 2016, 206, 206 f.; Pöhlmann / Begemann, DRiZ 2016, 132, 
133.

14 Vgl. zur richterlichen Beteiligung an der elektronischen Aktenführung Freiheit 
u. a., Studie zum Stand des Einsatzes von Informations- und Kommunikationstechno-
logien (IuK) in der Justiz der EU-Mitgliedstaaten unter besonderer Berücksichtigung 
des	elektronischen	Rechtsverkehrs,	S.	82	f.	abrufbar	unter:	https: /  / www.bj.admin.ch /  
dam / data / bj / staat / rechtsinformatik / magglingen / 2008 / eear-studie-d.pdf.	 So	 musste	
sich das Dienstgericht des Bundes u. a. mit der Frage beschäftigen, ob ein Richter 
einen Anspruch darauf besitzt, dass die Geschäftsstelle ihm sämtliche elektronische 
Eingaben eines elektronischen Registers ausdruckt, BGH NJOZ 2011, 1461, 1461 ff.; 
Heckmann / Lederer,	jurisPR-ITR	6 / 2011	Anm.	5.

15 Gesetz zur Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs mit den Gerichten, 
BGBl. I 2013, 3786; Gesetz zur Einführung der elektronischen Akte in Strafsachen 
und zur weiteren Förderung des elektronischen Rechtsverkehrs, BGBl. I 2017, 2208.

16 Lederer, Open Data, S. 87.
17 Gesetz zur Erweiterung der Medienöffentlichkeit in Gerichtsverfahren und zur 

Verbesserung der Kommunikationshilfen für Menschen mit Sprach- und Hörbehinde-


